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§282

(1) Werktätige, die auf Grund ärztlich bescheinigter Ar
beitsunfähigkeit wegen Krankheit von der Arbeit befreit sind, 
erhalten bis zur Dauer von 6 Wochen im Kalenderjahr Kran
kengeld in Höhe von 90 % des auf einen Arbeitstag entfallen
den Nettodurchschnittsverdienstes.

(2) Werktätige, deren monatlicher Bruttodurchschnittsver
dienst die Höchstgrenze für die Beitragspflicht zur Sozialver
sicherung von 600 M nicht übersteigt, sowie Werktätige, die 
der freiwilligen Zusatzrentenversicherung angehören, erhal
ten ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit im 
Kalenderjahr Krankengeld in folgender Höhe:
Werktätige
ohne Kinder bzw. mit einem Kind 70 %
mit 2 Kindern 75 %
mit 3 Kindern 80 %
mit 4 Kindern 85 %
mit 5 und mehr Kindern 90 %
des auf einen Arbeitstag entfallenden Nettodurchschnittsver
dienstes.

(3) Werktätige mit 2 und mehr Kindern, deren monatlicher 
Bruttodurchschnittsverdienst die Höchstgrenze für die Bei
tragspflicht zur Sozialversicherung von 600 M übersteigt und 
die der freiwilligen Zusatzrentenversicherung nicht angehö
ren, erhalten ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit im Kalenderjahr Krankengeld in folgender Höhe:
Werktätige
mit 2 Kindern 65 %
mit 3 Kindern 75 %
mit 4 Kindern 80 %
mit 5 und mehr Kindern 90 %

des auf einen Arbeitstag entfallenden Nettodurchschnittsver
dienstes.

(4) Werktätige ohne bzw. mit einem Kind, deren monat
licher Bruttodurchschnittsverdienst die Höchstgrenze für die 
Beitragspflicht zur Sozialversicherung von 600 M übersteigt 
und die der freiwilligen Zusatzrentenversicherung nicht ange
hören, erhalten ab 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit wegen 
Krankheit im Kalenderjahr Krankengeld in Höhe von 50% 
des auf einen Arbeitstag entfallenden beitragspflichtigen 
Bruttodurchschnittsverdienstes.

4f>
(5) Für die Dauer der stationären bzw. halbstationären Be

handlung in einer Tuberkulose-Heilstätte oder einer gleich
gestellten Einrichtung besteht ab 7. Woche der Arbeitsunfähig
keit im Kalenderjahr Anspruch auf ein um 10% des Netto
durchschnittsverdienstes höheres Krankengeld als im Abs. 2 
festgelegt, maximal in Höhe von 90 % des Nettodurchschnitts
verdienstes.

§283

Lehrlinge, die auf Grund ärztlich bescheinigter Arbeits
unfähigkeit wegen Krankheit von der Teilnahme an der Be
rufsausbildung befreit sind, erhalten Krankengeld in Höhe 
des Nettolehrlingsentgelts.

' § 284

Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschis
mus erhalten Krankengeld in Höhe des Nettodurchschnitts
verdienstes. Das gilt auch bei Quarantäne.

§285
f

Werktätige, die auf Grund ärztlich bescheinigter Arbeits
unfähigkeit wegen Arbeitsunfall oder Berufskrankheit von 
der Arbeit befreit sind, erhalten Krankengeld in Höhe des 
Nettodurchschnittsverdienstes, Lehrlinge in Höhe des Netto
lehrlingsentgelts.

§286

(1) Krankengeld wird auf Grund ärztlich bescheinigter Ar
beitsunfähigkeit wegen Krankheit, Arbeitsunfall oder Berufs
krankheit vom 1. Arbeitstag der Arbeitsbefreiung bis zur Wie
derherstellung der Arbeitsfähigkeit bzw. bis zum Eintritt der 
Invalidität oder bis zur Festsetzung der Unfallrente, längstens 
für 78 Krankheitswochen, gezahlt.

. (2) Krankengeld wird auch bei stationärer Behandlung in 
Krankenhäusern oder anderen Gesundheitseinrichtungen so
wie bei Durchführung einer prophylaktischen Kur, einer Heil
oder Genesungskur gezahlt.

(3) Krankengeld wird für Arbeitstage gewährt.

*
§287

Bei ärztlich angeordnetem Fernbleiben vom Arbeitsplatz 
bzw. von der Berufsausbildung wegen Ansteckungsgefahr 
(Quarantäne) erhalten

a) Werktätige Krankengeld in Höhe von 90 % des Netto
durchschnittsverdienstes,

b) Lehrlinge Krankengeld in Höhe des Nettolehrlingsent
gelts

für die Dauer der Quarantäne, sofern während dieser Zeit 
nach den Rechtsvorschriften keine Verpflichtung zur Über
nahme einer anderen Arbeit besteht.

§288*
Die Berechnung des Nettodurchschnittsverdienstes und des 

beitragspflichtigen Bruttodurchschnittsverdienstes für die Ge
währung von Geldleistungen der Sozialversicherung erfolgt 
auf der Grundlage des im vorangegangenen Kalenderjahr er
zielten Verdienstes. Einzelheiten der Berechnung werden in 
Rechtsvorschriften geregelt.

§289

Die Erhaltung, Festigung und Wiederherstellung der Ge
sundheit liegt im sozialistischen Staat im Interesse jedes 
Werktätigen und der gesamten Gesellschaft. Jeder Werktätige 
hat zur Erhaltung, Festigung und Wiederherstellung seiner 
Gesundheit beizutragen. Er ist verpflichtet, bei Erkrankung 
die ärztlich verordneten Behandlungsmaßnahmen gewissen
haft zu befolgen, durch sein gesamtes Verhalten den Heilungs
prozeß zu fördern und jeglichen Mißbrauch von Leistungen 
der Sozialversicherung zu unterlassen. Bei groben oder wie
derholten Verstößen gegen diese Pflichten können die Be
triebsgewerkschaftsleitungen bzw. die Verwaltungen der So
zialversicherung entsprechend den Rechtsvorschriften ent
scheiden, daß Leistungen der Sozialversicherung ganz oder 
teilweise nicht gewährt bzw. zurückgefordert werden.

§290

Rentenleistungen

Die Sozialversicherung gewährt aus der Pflichtversicherung 
und freiwilligen Zusatzrentenversicherung entsprechend den 
Rechtsvorschriften folgende Rentenleistungen:

a) Rente bei Erreichen der in Rechtsvorschriften festgeleg
ten Altersgrenzen,

b) Rente bei Invalidität, bei Arbeitsunfall und Berufskrank
heit sowie bei Wechsel des Arbeitsplatzes zur Vermeidung 
einer Berufskrankheit,

c) Rente an Hinterbliebene und Unterhaltsrente,

d) Pflege-, Sonderpflege- und Blindengeld,
e) Zusatzrente im Alter, bei Invalidität und an Hinterblie

bene, wenn der Werktätige der freiwilligen Zusatzrenten
versicherung beigetreten ist.


